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daher Zweifel an der städtebaulichen Erforderlichkeit der Planung im Sinne des 

§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 

2. Das Gastronomieangebot ist momentan als gepachtete Speisegaststätte im Gebäude 

von REWE vorhanden; es soll in dem Bereich ein Anbau errichtet werden. Die  

Gaststätte verschiebt sich in Richtung Brunnenplatz, sie soll offensichtlich vergrößert 

bzw. verändert werden. Hierfür besteht kein städtebaulicher Bedarf. 

3. Durch die Neuordnung der Freiflächen geht zunächst viel des vorhandenen Baum- und 

Grünbestandes verloren. Es wird hauptsächlich der Bedarf an Verkaufsflächen,  

Parkplatzflächen und die darauf neu zugeschnittenen Verkehrsflächen für PKW und 

LKW-Lieferverkehr geschaffen.   

4. Für die Aufwertung des Brunnenplatzes bleibt wegen der Verlagerung des Gaststät-

tenbereiches weniger Fläche übrig. Die Aufwertung ist auch ohne die Aufstellung eines 

B-Plans ohne Einschränkungen möglich. Ein Bebauungsplan ist daher nicht erforder-

lich. 

5. Ebenso ist die mögliche perspektivische Rathauserweiterung ohne den vorliegend  

beabsichtigten Bebauungsplan möglich. 

6. Lediglich die über der aktuellen REWE-Verkaufsfläche vorhandenen Wohnungen blei-

ben bestehen. Die Erweiterungen und die Neubauten, insbesondere des Discounters, 

erhalten entgegen allgemeinen städtebaulichen Zielen in Ortszentren und angesichts 

des Wohnungsmangels keine Wohngeschosse. 

7. Die Architektur ist nicht im Ansatz ortszentrengerecht, sie erfüllt die Minimalansprüche 

bei Schaffung von bekannten Verkaufsgebäudestrukturen, u. a. Flachbauarchitektur. 

8. Der mehrgeschossige Wohnungsbau auf der südöstlich gelegenen Fläche wurde seit 

Jahren verfolgt, ohne dass die Gemeinde Planungen eingeleitet hat. Die Planung dafür 

hat keinen Zusammenhang mit dem eigentlichen Anlass der Planung, nämlich die  

Erfüllung der Interessen der zu 1. genannten Akteure. 

9. Außer den Wohnungsbauflächen und den einzelnen öffentlich zu nutzenden Flächen 

gibt es neben den Flächen des Vollsortimenters und des Discounters keine Flächen 

für zentrenbildende Nutzungen. 

10. Unsere Mandantin als private Grundstückseigentümerin würde die Realisierung einer 

mehrfunktionalen und gestalterisch aufgewerteten Ortsmitte begrüßen und unterstüt-

zen, hingegen nicht die vorliegende Planung. Für eine geordnete städtebaulichen  

Entwicklung lässt die vorliegende Planung viel Spielraum. Sie versucht eher, die  

üblicherweise am Ortsrand vorliegenden Strukturen in die Ortsmitte zu projizieren. Mit 
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ihrer Umsetzung würde jedoch das Grundeigentum unserer Mandantin durch die  

Einzelhandelsinteressen unverhältnismäßig bedrängt und belastet.  

11. Für die bisher unbebauten Grundstücke (Wohngrundstücke) ist die Erschließung über 

die vorhanden Zufahren bereits gesichert. Für eine weitere verkehrliche Planung dazu 

besteht deshalb kein Anlass. 

12. Die jetzige geordnete Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer im Planbereich kann 

als angemessen und sicher betrachtet werden. Große Unsicherheiten sind umliegend 

um den Planbereich sichtbar, insbesondere auch entlang der Hamburger Straße in 

Höhe der Schule und der Bushaltestellen. Änderungen sind nicht vorgesehen, durch 

neu vorgesehene Wegeführungen innerhalb des B-Planbereiches wird sich diese  

Situation deshalb verschärfen, unter anderem, weil eine gesicherte Überwegung über 

die Hamburger Straße nur an der Ampelkreuzung Hamburger Straße/Hoppenrader  

Allee/Neue Bahnhofstraße angelegt ist.  

13. Die vorgesehene Verkehrsführung auf den den Verkaufsmärkten zugeordneten Park-

plätzen und der Lieferverkehr verursacht erhebliche Lärm- und sonstige Immissions-

belästigungen in Richtung unseres mit einem Mehrfamilienhaus mit 23 Wohnungen 

bebauten Grundstücks (sh. Vorplanung Erschließung und Stellplatzanlage). Sogar der 

LKW-Lieferverkehr führt unmittelbar an unserem Grundstück vorbei. Offensichtlich 

werden zugunsten von Parkplatzflächen keine ausreichenden Wenderadien freigehal-

ten, so dass neben unserem Grundstück unweit der Wohnungsterrassen ein LKW-

Wendekreis geschaffen wird. Die Belieferung wird wegen der Lage des Lieferbereichs 

in der Nähe der Eingänge zu den Märkten außerhalb der Öffnungszeiten und somit zu 

Nachtzeiten stattfinden müssen. Bei objektiver Betrachtung, wäre z. B. eine Beliefe-

rung auf der anderen Gebäudeseite, direkt von der Hoppenrader Allee aus – von dort 

fahren die LKW ohnehin an – mit viel weniger Fahrstrecke verbunden und erheblich 

weniger belastend. Es ist nicht ersichtlich, weshalb diese Variante nicht gewählt wurde. 

14. Die Planstraße 2, eine private Fläche, die zu den Flächen für neue Wohnbebauung 

gehört, hat lediglich eine Breite von 5,50 m. Sie führt an den Toren der fünf Garagen 

und an unseren in diesem Verlauf weiteren zehn PKW-Stellplätzen vorbei. Der für die 

Erschließung dieser Garagen und Stellplätze sowie der geplanten neuen Wohnbebau-

ung momentan bestehende Privatweg endet in diesem Verlauf. Das Ausfahren aus 

diesen Garagen wäre künftig mangels Sicht nur unter höchster Gefährdung der Nutzer 

und des Verkehrs auf der als verkehrsberuhigter Bereich geplanten privaten (öffent-

lichen) Straßenverkehrsfläche möglich bzw. damit unmöglich. Das gleiche gilt für die 

zehn Stellplätze. Diese Aspekte sind in den Planunterlagen nicht angesprochen. Eine 






